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ÄRZTEKAMMER FÜR STEIERMARK 

w:rihburgasse 10 - 12 
1010 Wie n 

:<ORPERSCHAFT OFFt:NTLICHEN RECHTS 
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riaaetzKystral3e 20/1 (Postfach 162) 
E'ngang: Kaiserfeldgasse 29 
Tel. (031 6) 8044 
Telefax (0 31 6) 804441 

A 1-21/3/KAD/Str 

Betrifft: ~ eines amdesgesetzes über die ~ 
Fbdpfl.anztm]shilfe beim lbJsdlen (~ 
HILFH;IISEI'Z - Em) sowie über Änderung des allge­
neimn Dirgerlichen Gesetzbldls um des Ehegesetzes 
samt Erl.äuteJ::urKal. 

Vorl:alerkung: 

(h.dll die ursprünglich gestellte Frist zur Begutachtung des Entwurfes eines 

Fortpflanztmgshilfegesetzes beträchtlich überschritten ist, scheint es der 

Ärzt:ekarmer für Steiemark sinnvoll zu sein, auch jetzt noch eine Stelhmg­

nahrre abzugeben. Dies u. a. wegen der zwischenzeitlich atgehaltenen National­

ratswahlen, die eine rasche VerabschiErlmlg des Fortpflanzungshilfegesetzes 

1.Irn\ehrscheinlich nachen. Die Ärzt:ekarmer für Steiemark hat sich um eine um­

fassende Meimmgsbildung baniiht und zu deJ:a1 zwecke die Ethik- und Bes~ 

karmission, die Universitätsklinik für Frauenheilkunde und GeOOrtshilfe und 

die Fachgrupf:s für Gynäkologie befaßt. Auch auf die uns dankenswert:.e: zur 

Kenntnis gebrachte Stellungnahrre der ÖSterreichischen Ärzt:ekarmer, mit der wir 

in vielen PLmkt:en, \\e1Jl auch nicht in allen, übe:r:ei.nst.in, wil:d. eingegangen. 

Die Ärzt:ekarmer für Steiemark ninmt also zum Entwurf eines Fortpflanzungs­

hilfegesetzes wie folgt Stelitmg: 
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Der Stand der naiizinischen 1-f5glichkeiten sowie auch die Diskussion der recht­

lichen Grundlagen und Folgerungen nacht eine gesetzliche Regelung der Fort­

pflanzungshilfe notwendig, scda.ß der vorliegerrle Gesetzentwurf den Gnmde nach 

zu begrüßen ist. Die Au.sk1.aImerung der Genteclmologie aus den vorgelegten 

Entwurf ist zwar verständlich, kann aber nichts daran ändern, daß auch in 

diesen Eereich die ~gkeit der Schaffung gesetzlicher Regelungen be­

steht, da die Entwicklungen in der einschlägigen Wissenschaft der Rechtslage 

Y2it vorausgeeilt sind. 

Die ' ErläuteJ::nden Barerktmgen', und zw:rr das V01:Dlatt Ziffer 5, bringen. zum 

Ausdruck, daß in den Eurq:äischen Gareinschaften keine Regelungen im Sinne des 

vorliegenden Gesetzentwurfes 1::art:ehen. Diese Feststellung ist insofeme nicht 

IIEhr ganz zutreffend, als in der Zwischenzeit der deutsche Bundestag ein 

Ehlbryonenschutzgesetz verabschierlet hat, das durchaus auch als sehr zurückhal­

tend bazeichnet \Erden darf. Weniger liberale Gnmdhaltungen und Regeltmgen in 

öster:r:eich \Erden t:rotzden das Problen provozier:en, daß einschlägige, in 

öster:r:eich nicht zugelassene Fortpflanzungshilfen im .Ausland durchgeführt 

\Erden, scda.ß nach Rückkehr der betreffenden Personen nach ÖSter.reich die 

entsprechenden rechtlichen Folgeproblare in ÖSter.reich geregelt sein nüssen, 

was jetzt schon Ül:erlegungen in diese Richtung ~g nacht. Selbstver­

ständlich kann die Tatsache, daß im EG-Raum kaum Regelungen bestehen nichts an 

der Sinnhaftigkeit und ~gkeit der Erlassungen des öster.reichischen 

Gesetzes ändern. 

Insgesamt stinmt die .Ärztek.armer für Steienra:r:k der Tendenz des vorgelegten 

Entwurfes, angesichts der überaus sensiblen Fragen der (natürlichen) nensch­

lichen Fortpflanzung im Z\\eifel eher restriktiv vorzugehen ebenso zu, wie der 

grurrlsätzlichen Grenzziehtmg zwischen harologen (und sanit erlaubten) und 

heterologen (und sanit nicht erlaubten) Fortpflanzungshilfen. 

rnsofeme ist die vm:gesehene Du:rchbrechung des Grundsatzes der ZulasStmg nur 

henologen Teclmiken bai der Insemination, bai der auch die heterologe Sanen­

sp=rrle nöglich sein soll (§ 3 Abs. 2), noch eingehend zu diskutier:en. Viele 

der im Entwurf und sanit in dieser Stelltmgnahne angesprochenen Cetailproblare 

wih:den bai Einschränkung auf die harologe Insemination nicht auftreten. 
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Nun zu den konkreten Entwur:f1::sstinmmgen: 

zu § 1 AlE. 3: 

Die Vbrtwahl "entwickltmgSfähige Zellen" w:i.rd. in den erläute:rnden Be:rerkungen 

damit begrürrlet, daß der gängigere Ausdruck 'Emb1:yonen' in der wissenschaft­

lichen TeIlninologie nicht einheitlich definiert ist. 

Ungeachtet dieser Begründung erscheint allein die Vbrtwahl "entwickltmgSfähige 

Zellen" eine gewisse Distanzierung zum Mens~zeß, der mit der Be­

fruchtung der Eizelle beginnt, zu signalisieren. Es ist daher zu überlegen, ob 

nicht doch das Vbrt 'Elnbl:yo' cder 'Emb1:yonen' vene1d.et W91rlen karm. 

rafür ist ins Treffen zu führen, daß sich im Vhrtlaut des deutschen Emb1:yonen­

schutzgesetzes eb:mfalls der Begriff "Embryo" findet. 

zu § 2: 

~ die schon abgegebene Stelhmgnahne der ÖSterreichischen Ärztekarmer von 

9. 10. 1990 richtig verstarrlen w:i.rd., so leImt die ö:rterreichische Ärztekarmer 

zwar die gewählte Fonrulierung "in einer aufrechten Ehe cder eheänlichen 

I.ebensgemainschaft" ab, nicht zugleich aber auch die damit gegebene Einschrän­

ktmg der IIErlizinischen Fortpflanzungshilfe auf den Pestand einer Ehe cder 

einer eheälmlichen I.ebensgemainschaft. Sollte dies so zu verstehen sein, so 

ist den im Zusarmenhang mit der St.rafb3rkeit (siehe sp3.ter) stehenden Berlenken 

durchaus zuzustirmen. Sollte hingegen gareint sein, daß eine Einschränklmg der 

Fortpflanzungshilfe auf Ehen cder eheähnliche Gereinschaften al:xJeleImt w:i.rd., 

dann karm die ÄrztekaImer für Steiennark einer solchen AuffasStmg absolut 

nicht folgen. 

zu § 3: 

cer Entwurf schränkt die IIErlizinische Fortpflanzungshilfe auf Eizellen und 

Sanen der Ehegatten cder IBbensgefährten ein und sieht nur eine Ausnalme inso­

fem vor, als für die Fortpflanzungshilfe nach § 1 Abs. 2 Ziffer 2 der Sanen 

eines Dritten vene1d.et W91rlen darf. Eine heterologe Insemination. ist also 

zulässig. 
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Es ist ~ durchaus ein vert:I:et:h:rre Standpunkt, ~ m:m wie die öster­
:re.ichische Ärztek.aImer :in ihrer Stellungnahrre die heterologe Befruchtung tei 

der IVF der heterologen Insanination gleichstellt. Bei näherer Betrachtung ist 

es a:ter auch denkbar, sich der Argtmentation der erläutemden BarerJa.m.gen, die 

e:inen qualitativen Unterschied. zwischen diesen VoIgängen sieht, anzuschließen. 

Die Ärztek.aImer für Steiemark plädiert angesichts der vielen una1::Mäg1::m:en 

Fakten und Entwicklungen, die sich aus einer sehr liberalen Regelung er:geben 

körmten, für die restriktivere Haltung des Entwurfes und ~st noc::hrrals darauf 

hin, daß auch über die heterologe Insanination ~ter diskutiert ~ 

sollte. 

zu § 4.AlE. 2: 

So wie die ÖSterreichische Ärztek.aImer vertritt die Ärztek.aImer für Steiemark 

die Meinung, daß niedergelassenen Fachärzten unter den entsprechenden fach­

lichen, fErSOl1Sllen und ausstattungsrräßigen Bedingungen auch Fortpflanzungs­

hilfen nach § 1 Al:s. 2 Ziffer 2 - 4 enri5glicht 'If.eIrlen sollen. 

zu § 5: 

Die Verpflichtung des ärztlichen Leiters einer Krankenanstalt cxier des nieder­

gelassenen Facharztes, die Al:sicht, eine ne:lizinische Fortpflanzungshilfe nach 

§ 1 Al:s. 2 Ziffer 1 (Insaration) zu leisten, dem Iandeshaupt:nann zu nelden, 

ersche:int unserer Universitätsklinik ül::x3rtrieben. Eine Auffassung, der wir uns 

angesichts des Unstandes, daß viel schwaI:w.iegend.ere Eingriffe, wie z. B. 

Schwangerschaftsabbrüche, nicht neldepflichtig sirrl, anschließen ni:ichten. 

In den Entscheidungs- und Genehmi.gungsprozeß für die a.ndeIen :intensiveren 

Fortpflanzungshilfen sollten Reprcxiuktiorumrliziner auf Seite der genehmigen­

den Behöz:de eingeb.mden ~. 

zu § 5.AlE. 3 

In § 5 Al:s. 3 sirrl die Widet:rufsbestimramgen, vor allen die dazu n.otwendige 

Definition der sch\EI.w.iegerx:ten cxier wied.erllolten Verletzungen der Bestimrungen 

dieses Gesetzes, zu ungenau gehalten, sodaß wir uns den Bedenken der Stellung­

nahma der ÖSterreichischen Ärztek.aImer anschließen. 
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zu § 9: 

Nach dem Entwurf besteht praktisch ein Forschm1g'SV9rl::x::>t an Embryonen bzw. ein 

Verl::x::>t der Eingriffe in die Keimzellenl::ahn. Lebei wird aber offentar nicht 

:b:m.icksichtigt, daß auch fX)1 yploide Eh1bI:yonen entwicklill1CJSfähige Zellen sind.. 

Solche fX)lyploiden Embryonen dürfen jedoch nicht in die Ge1:äInutteI:höhl.e riick­

transferiert ~, da in \\eiterer Folge in sehr hohen Ausrra.ß mit Fehlgebur­

ten gerechnet warden IrD.lß. Es \olä:re zumindest die Frage zu diskutieI.'el1., ab an 

derartigen Elnbryanen nach schriftlicher Einwilligtmg der Eltem und nach vor­

liegerrler zustinmmg allfällig zuständiger Et:hikkcmnissianen Forschungen zu­

lässig sind.. Aus dem Blickwinkel der N:Jtwend.igkeit der m:rlizinisch wissen­

schaftlichen Forschung, letzterrllich zugunsten der Entwicklung der M:rlizin und 

damit auch der verl:esserten m:rlizinischen BetJ:euun.g der Menschen, er:hebt. die 

Universi tätsklinik für Gynäkologie Bedenken gegen das im § 9 zusätzlich v0rge­

sehene Verl::x:>t der Forschung an nenschlichen Keimzellen, also an Sanen oder an 

(tmbefruchteten) Eizellen. Es sollte die Forschung an diesen Zellen der For­

schung an jerler arrleJ:en KöIIJ9rZelle gleichgestellt~. Nicht zuletzt auch 

im Interesse der wahnmg des Grundsatzes des § 17 Staatsgrurrlgesetz, auf den 

die ästerreichische .Ärzt:ekatrner auch in ihrer Stellungnahrre h.i.rn\eist. AtXierer­

seits karm sich aber die .Ärzt:ekatrner für Steiemark einem totalen Prinat des 

§ 17 S'Iro auch für die Forschung an Eh1bI:yonen nicht anschließen. Hier nuß die 

IeStriktive Tendenz des Entwurfes aufrecht bleiben. (mit Ausnahrre der für fX)ly­

ploide Elnbryanen angestellten E:t:w3.gtmgen). 

In diesem zusa:rmenhang ist auf das in der Zwischenzeit beschlossene deutsche 

EmbJ:yonenschutzgesetz hi.rlzm..eisen. Gnmdgedanke dieses deutschen Gesetzes ist 

es, daß mit der Kemversclmelzung innerhalb der l:efruchteten Eizelle nensch­

liebes Leben entsteht und damach den Urgang mit nenschlichan I.eben von Begirm 

an klare Grenzen gesetzt \\eIrlen IrÜSsen. 

VerlxJten wird, Eizellen zu einem anderen ~ zu befruchten, als eine SciJs..ml.­

gerschaft bei der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stanmt. Elnbryanen­

erzeugung zu Forschill1CJSzwecken ist also in Deutschlarrl ebenso verl::oten, wie 

die verbrauchende Forschung an Eh1bI:yonen. 
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zu § 13 Ab3. 2: 

Die Einschränklmg der Sarrensp:!nde an ein und die gleiche Krankenanstalt ist 

von den Intentionen her durchaus zu begrüßen. Es wiI:d. a1:er rein organisato­

risch und von der Erfasstmg her durchaus zu Schwierigkeiten kalllen, d. h. eine 

lückenlose Ül:eI:prüfung würde eine österrei~te ElJV-näßige Erfasstmg mit 

Zugriff aller Krankenanstalten auf diese Daten voraussetzen. Das wia:1erum 

bedeutet eine r:ur:chbrechung des Datenschutzes, die, wie dies in Schwerlen zu 

beobachten war, zu einer drastischen Al::rla.hrre der Zahl der Sarrenspender :fülrren 

wiI:d.. 

zu § 14: 

Mit der vo:rgesehenen Einschränklmg der Sarrensp:!nde ist die Ärztekarmer für 

Steier:mark grundsätzlich aus den in den erläuternden Barerkungen angegebenen 

Grürrlen einverstanden. Aus den Abstellen der Verwerrlung der Sanen auf die Zahl 

der nedizinischen Fortpflanzungshilfen (in höchstens 5 Ehen) könnte sich 

allet:di.ngs ein sehr haher Berlarf an Sanenspendem ergetal, der auch im Hin­

blick auf die zu Recht getroffenen Einschränkungen des § 13 nicht rrehr erfüll-

1::ar ist. Es sollte daher auf die Zahl der erfolgIeichen BehandllIDg9I1 abge­

stellt wat:den. D3r Vorschlag der Universitätsklinik und der Fachgruppe für 

Gynäkologie lautet dabei auf fünf erfolgIeiche BehandllIDg9I1. Es \\äre a1:er auch 

denkl:ar, sich mit drei erfolgIeichen Beharrlltmgen zu begnügen. 

zu § 15: 

In Abs. 1 Ziffer 4 wiI:d. die Aufzeichnung von Merkrralen, die für die SP3:t:ere 

Einglie:ienmg des Kindes in die GaIeinschaft der Eltern von Fedeutung sein 

können, VOJ:geSehen. Diese Merknale sollten im Gesetzestext präziser definiert 

wat:den. D3r bloße Hi.m-.eis in den erläuternden Bem3rkungen auf beispie.lS\\eise 

die Hautfa:r:te des Sperrlers :reicht nicht aus, um dieser Aufzeiclmungsverpflich­

tung umfasserrl gerecht zu wat:den. 

zu § 16: 

Zunächst ist der Ansicht der österrei.chischen Ärztek:arn:rer zu folgen, daß aus 

der Karm-Bestinm.mg für die tiberlasstmg des Sanens an einen nia:iergelassenen 

Arzt eine Muß-BestilmD.mg wat:den sollte. Zum weiteren sollte der kh:essat· der 
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Ül:erlasstmg nicht mit den l3e:jriff 'Ordinationsstätte' sondern parsonentezogen 

mit 'nierle:rgelassener Arzt für Frauenh.eilkurrle urrl Geblrtshilfe' umschrieben 

Y.erden. 

zu § 17: 

Ps ist richtig, die Zmver.fügungstellung, Ül:erlasstmg und Venni..ttlung von 

Sam:n aus den Gegenstand von Rechtsgeschäften auszuschließen, andererseits 

bringen die erläuternden Bemerkungen zum Ausdruck, daß damit der Unkostener­

satz urrl der Aufwandsersatz des Spenders urrl der Krankenanstalten nicht ausge­

schlossen wini. Aus dieser sehr allgareinen Fonmlienmg ~ sich natürlich 

Ursetzungs- urrl Konkretisienmgsschwierigkeiten im einzelnen ergeben, da es 

nicht irmEr leicht sein wini, jene Grö.ßenordmmgen, die schon auf Gewinn ge­

richtet sind. von den noch tmter den Titel "Unkostenersatz" erlaubten zu tmter­

scheiden. D3. die Untersuchungen, denen sich der SaIrensperrler zu tmterziehen 

hat, ebenso wie die Maftlal'men der Kryokonse:rvienmg der SaIrenp:r:d::en fachlich 

einheitliche Schritte darstellen, ist es zu überlegen, dafür auch einheitlich 

Aufwandsentschädigt.m.gsansätze festzulegen. 

zu § 18: 

Aus dieser Bestirrmm.g ergibt sich zunächst die Regeltmg über die tiefgekühlte 

Aufbewahn.m.g von Sam:n, Eizellen urrl EmbI:yonen. Zum arrleren. leiten sich aus 

dieser Eestimmmg aber auch Fragestelltmgen ab, wie nach den Tcx:ie eines der 

Beteiligten, z. B. des sanenspendenden Ehegatten, vorzugehen ist. letztlich 

aber auch \'BS mit den im Rahman der gesetzlich voI:geSehenen Fristen aufge­

tauten und nicht inplantierten Embryonen zu geschehen hat. 

Zur D3.uer der Aufbewahn.m.g ist sicherlich die Gegenpositian zu einer zeitlich 

l:efristeten Aufbewahn.m.g, nämlich jene, die Aufbewahrung in die Entschei­

dungsfl:eiheit der Eltern (solange sie leben) zu stellen, überlegenswert. Dank­

l::ar und sinnvoll erscheint der Ärzt:ekarmer für Steiemark eine Kanbinatian aus 

l:eiden Ül:erlegungen. Nämlich die Tatsache urrl D3.uer der Aufbewahn.m.g in die 

Entscheichm.g der Eltern zu stellen, sie aber insgesamt mit einer Frist zeit­

lich zu limitieren, \\Gl:ei gerade die Frist für die Aufbewahn.m.g von EmbI:yonen 

mit Z\\ei Jahren zu kurz erscheint, \\Grauf die ästen:eichische Ärzt:ekarmer in 

ihrer Stellungnalme richtig hinweist. Denktar wäre es hier eine Frist von 5 

Jahren zu l:esti1men. 
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Im Artikel 11 des Entwurfes wird ~ klargestellt, daß für zeugungen von 

Kindern durch rre:lizinische FOrtpflanztmgshilfe nach dem To:i des Eharannes exier 

lebensgefährten keine familiem:echtlichen und eI:bI:echtlichen Beziehtmgen zu 

diesen entstehen können. Eine solche o::ier ähnliche Bestimmmg sollte ater auch 

in den materiell-rechtlichen Teil des Fortpflanztmgshilfegesetzes, anbieten 

wfu:de sich der § 18, aufgenamen weroen. Und ~ in dem Sinne, daß die 

I.eistlmg und Entgegennahrre von Fortpflanztmgshilfe nach den 'ItXie des Eharannes 

o::ier des Lebensgefährten lIDtersagt ist. 

Cer dritte Fragenkanplex, nämlich was mit den ül:erzähligen aufgetauten Ehlbryo­

nen geschieht, ist übeI:haupt nicht angesprochen. Die erläuternden Baterkungen 

führen auf Seite 40 aus, daß ein Ve:dx::>t des Absterl::len.lassens der ItalSchlichen 

Embryonen nicht vOI:gesehen ist. W:mngleich die Fragestelhmg nach der VeI.1fSl.­

dung üterzähliger Embryonen die logische Schlußfolgenmg der sanktianierung 

und RegellIDg der Fortpflanztmgshilfe an sich ist, bleibt angesichts des unge­

regelten Bereiches des Absterl::len.lassens das Unbehagen, vor allen auch ange­

sichts des Unstandes, daß im Gegensatz zur natürlichen Fortpflanzung im Rahnen 

der künstlichen Fortpflanztmgshilfe, Thtn:yonen im bewußten Inkaufnel'men des 

ni:5glichen Absterl::len.lassens gezeugt weroen. r:aß damit der vert des ItalSchlichen 

I.ebens eine \\Bite:re Schwächung erfährt, ist naheliegend. 

zu § 19 .AlE. 4 

Es ist der ÖSterreichischen Ärzt:.ekarmer in ihren Protest gegen die dreißig­

jährige Au:flJewahnmgspflicht zuzustimren. 

zu § 20: 

Bei aller Wünligung der MJtive für die vorgeschriebenen Aufzeiclmungs- und 

Meldeve1:pflichtungen wird den erläuterrrlen Baterkungen, die darin keine tili:o­

kratischen Erscl1\\Bmisse sehen, in diesen Punkte nicht gefolgt \\Brden können. 

Solche allgareinen Ve1:pflichtungen üOOr die Erstattung von Berichten tragen 

sozusagen den Keim der Nicht:.1:::efolgung von vornherein in sich und stellen auf 

jeden Fall eine zusätzliche administrative Belastung der damit befaßten 

Stellen (Krankenanstalten und nierlergelassene Ärzte) dar. 
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zu S 21: 

r:an volljährigen Kirrl, ausnahmsweise auch den gesetzlichen vert:reter des min­

derjährigen Kindes, soll ein Recht auf Auskunft in bezug auf den Sanenspender 

(bei Fortpflanzungshilfe mittels eines Sanens eines Dritten) eingeräumt 

v.et:den.. Die Et.hi.kkarmi.ssian der .Ärztekamrer für Steiemark und die Univer­

sitätsklinik für Gynäkologie haben, wie wir glauben zu Recht, gegen ein derar­

tiges Auskunftsrecht Bedenken. angareldet. Auf der einen Seite steht zu Recht 

das Interesse des Kirrles an der Kenntnis seiner Abstarrmmg und die damit ver­

tund.en.e Gefahr psychischer Belastlmgen, \'8'U1. ibm diese Kenntnis verweigert 

wil:d. In diesen Sirm.e ist es natürlich richtig, daß das Interesse des Sanen­

sperrlers an der Anonymität hinter das Anliegen des Kindes seine Abstarrmmg zu 

kennen zurückzutreten hat (allgareine Bererkungen). Nicht bean~rtet wird 

allerdings damit die Frage, ob es auch aus den Blickwinkel des Ki..ndes\\Uhles 

inner l::eg:rüßenswer und gut ist, daß das Kirrl seine Abstarrmmg erfährt. Eine 

solche Infonmtian kann. an den UrstaIXi der Mensclm3:rdung durch Fortpflanzungs­

hilfe und zwar mittels SanEnsp:n:ie eines Dritten nicht nehr ändern. !6Jliche 

psychische Folgen aus der Kenntnis des genetischen Vaters, aber auch nur aus 

der Frage, ob das Kirrl van Auskunftsrecht Gebrauch nachen soll, sind aber 

durchaus nicht zu vernachlässigen. Im übrigen ist es nicht Sache des Staates 

in einer derartig heiklen höchstpersönlichen Frage Rechte oder pflichten vor­

zuschrei.l::a1. Die.Ärztekamrer für Steiernark spricht sich daher eher gegen ein 

generelles Auskunftsrecht des betroffenen Kindes aus und rröchte es, so wie es 

die erläuternden Bemarkungen ebenfalls anführen, und zwar auf Seite 68, letz­

ter Absatz, den Emessen der Wunscheltem überlassen ob und in wi~t das 

Kirrl über seine Herktmft und die Urstände seiner Zeuglmg aufgeklärt wird. Als 

KarpIaniß kärmte sich eine Auskunftserteilung, ausschließlich im b3gründeten 

Einzelfalle und erteilt nur durch das Gericht, anbieten. 

zu S 22: 

Die erläuternden Bemarkungen weisen ausdrücklich darauf hin, daß von der 

Schaffung gerichtlicher Straf tatbestände AbstaIXi gen.amen v.et:den. soll. Es soll 

also mit Ve:r.waltungsstrafdrohungen das Auslangen gefunden v.et:den.. Diese Aus­

fühnmgen beriicksichtigen aber nicht den UrstaIXi, daß nach der derzeit gelten­

den Strafrechtslage einschlägige Eingriffe, i.nsbesoIrlere im Zusamrenhang mit 

der IVF und hier i.nsbesoIrlere die Eingriffe zur Eizellengewinmmg nach den 
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Kriterien des § 110 SlGB allenfalls auch nach den Kriterien des § 90 Abs. 2 

SlGB, zu beurteilen sind. Solche Eingriffe sind zunächst sicherlich Eingriffe 

in die körperliche Integrität und stellen ohne die sanierenden Eesti.nm.mgen 

des Strafrechtes Körperverletzungen dar. .Arx:le1:s als in der BundesrepJblik 

Ieutschland, ~ generell bei Eingriffen zur Eizellengewinmmg von n.otwendigen 

HeilbehandllID.gen gesprochen wini, beurteilt die österrei.chische lehre diese 

Rechtsfrage. [E. die IVF letztlich darauf abzielt, daß ein Kind, d. h. ein 

eigenständiger Mensch getoren wini, ist der H:lUpt~ also nicht die 'nlera.pie 

bei der l:etreffenden Frau und künftigen Mutter, sondeIl1 die Zeuglmg eines 

Kindes. Eingriffe zur Eizellengewinmmg für IVF' s sind daher, nach der öster­

reichischen I.Jalu:mai.nlmg, seJ.tst dann, wann die Irrlikatian dafür in einer 

Sterilität der betroffenen Frau liegt, im Sirme des Strafrechtes nicht als 

Heill:ehandlung zu beurteilen. [E.s heißt einschlägige Eingriffe sind Körperver­

letzungen, die nur illre Rechtfertigung dUI:ch eine Einwilligung garäß § 90 S'IGB 

erfahren körmen. Voraussetzung für eine solche Einwilligung ist wiErlerum eine 

besonders umfassende und detaillierte Au:fklänmg, über die Risiken für die 

betroffene Frau und über die Chancen, daß es tatsächlich zu einer Scmanger­

schaft und Gel::urt kamtt und über Risiken für die Gesun:iheit des angestrebten 

Kindes. 

Es ist also klar festzuhalten, daß zu den VeIWaltungsstraftatbeständen, die 

bei direkter tfuertretlmg der Bestimmmgen des Fortpflanzungshilfegesetzes 

eintreten körmen, noch zusätzlich die allgemai.ne Peurteilung nach strafrecht­

lichen Kriterien hinzukarmt; w:>bei es allen:li.ngs an einer präzisen BezugnahIre 

auf die Schritte der Fortpflanzungshilfe im StrafgesetzJ:uch mangelt. In diesem 

Sinne spricht auch § 25 des Entwurfes von der Subsidarität der Eesti.nm.mgen 

des m::; über die VeIWaltungsübertretun gegenüber den strafrechtlichen Be­

stimmmgen. InsofeIl1 sollte m:m die Ü1:erlegtmg anstellen, inwiE!'.Ei.t eine aus­

driickliche Rücksichtnahrre auf die 1-f5glichkeiten der Fortpflanzungshilfe auch 

im StrafgesetzJ:uch, eba im Sinne der oben aus~se zitierten I.Jalu:mai.nung, 

geschehen sollte. 

Zum Z\Ei.ten fällt auf, daß zwar die in die Fortpflanzungshilfe involvierten 

Stellen z. B. die.Ärzte cder auch die Krankenanstalten von Ven.al:b.mgsstrafe 

b::droht sind, nicht aber das Eltemehep:3ar cder das Paar, das in Iebensgarein­

schaft lebt, seJ.tst. Dies gilt i.nsbesandel:e für die allgatei.nen Zulässigkeits­

bestimrungen des § 2, ~ zwar nach § 23 Abs. 1 Ziffer 1 der .Arzt bei lAm:h-
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brechung strafbar ist (wie soll er den "aufrechten Bestand" der Ehe cx:ier einer 

eheähnlichen I.sben.sgeneinschaft feststellen?) nicht aber das Eh.ep:lar selbst, 

bzw. die beiden Personen, die angeblich in eheälmlicher I.sben.sgeneinschaft 

leben. Chne, daß die Handlungen der na:ti.zinischen Fortpflanzungshilfe krimina­

lisiert v.emen sollen, wird nan olme Einbeziehung der unmittell:ar betroffenen 

Personen auch in die Ven-.altungsstraftat±eständ.e nicht auskamen. 

zu Artikel 11: 

Zutreffend.en\eise regelt der Artikel Ir über die zivilrechtlichen und fami­

lien- und erl:Jrech.tlichen Fblgenmgen auch jene Fälle, in denen entgegen den 

Bestirrm.mgen des Fortpflanzungshilfegesetzes cx:ier in Urgehung durch Al::wm­

d.enmg ins li1::eralere Ausland Erfolge herlJeigeführt ~, die nach der 

öster:reichischen Rechtso:rdnung verlx>ten bzw. uneI:WÜnScht sind. In diesen Sinne 

wird als Mutter allein die Frau bezeiclmet, die das Kind ausgetragen und ge-

1:x>ren hat. Dies ist ebenso zu b=grüßen wie die im § 151 a .AB:;B vorgesehene 

Unrröglichkeit für den Eh.an:mn, der der Fbrtpflanzungshilfe mit dem SanEn. eines 

Dritten zugestinmt hat, die Ehelichkeit des so gezeugten Kindes zu bestreiten. 

ras gleiche gilt für die Klarstellung, daß ein nach dem Tod des Ehem:mnes 

durch na:ti.zinische Fortpflanzungshi1fe gezeugtes Kind in keinen familien- und 

erl:Jrech.tlichen Beziehungen zum versto.rlJenen Eh.an:mn steht. 

D:lmit v.emen zwar die büI:gerlich rechtlichen Fo1genmgen einer nach § 2 FH; 

verlx>tenen Zeugung beschrieben. Es bleibt aber, wie schon vorstehend eIWähnt 

wun:ie, die Iiicke offen, derzufolge eine Nichtbeachtlmg der Bestinmmgen des 

§ 2 (aufrechte Ehe cx:ier eheälmliche I.sben.sgeneinschaft) durch einen der beiden 

betroffenen Eh.ep:rrtner cx:ier in I.sben.sgeneinschaft le1:Errlen Personen nicht der 

Strafsanktion unterstellt ist. 

In § 879 Abs. 2 Ziffer 1 a wird die Nichtigkeit jener Entgelte klargestellt, 

die für die Vornahme cxier Vermittlung einer unzulässigen na:ti.zinischen Fort­

pflanzungshilfe berlungen~. Diese Nichtigkeitsregelung nimnt allerdings 

nicht auf die Bestinmmgen des § 17 FH; Bedacht, denen zufolge die Zw:ver­

fügungsteIlung , ÜlErlassung und Vermittlung von SaIten für na:ti.zinische Fbrt-
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pflanzungshilfe nicht Gegenstand von Rechtsgeschäften, die auf Gewinn gerich­

tet sind, sein dürfen. Es handelt sich hier nicht um eine tmzulässig :rra:lizini­

sche FOrtpflanzungshilfe , sondern um lll1ZUlässige gewinnorientierte BErlingmlgen 

für eine zulässige Fortpflanzungshilfe. Auch auf dieses Ver!::xJt sollte in den 

NichtigkeitsregellIDgeIl des .AB:;B bedacht genamen ~en. 

'~.r,~· _' 

Qr. ~t /, 
I 

Karmeramtsdirekr 

/hi~1 
Dr. WJlfgang Routil 

Präsident 
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